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Parabolantennen:
ist möglich —
enig sinnvoll

Mieterinnen und Mieter dürfen
Parabolantennen an Hausfassaden und auf
Baikonen nur anbringen, wenn die
Genossenschaft ihre Zustimmung erteilt.
Die Europäische Menschenrechtskonvention,

welche auch die Freiheit zum
Empfang von Nachrichten umfasst und
daher Antennenverbote nur unter
besonderen Voraussetzungen zulässt,
verpflichtet nur den Bund, die Kantone
und Gemeinden in Bezug auf deren
öffentlich-rechtliche Vorschriften.

Bei der Beurteilung, ob Parabolspiegel schön

seien, scheiden sich die Geister. Den Interessen

des Eigentümers an der optisch
ungeschmälerten Erhaltung des Wohnhauses,
aber auch dem öffentlichen Interesse am
Orts- und Landschaftsschutz, steht die

an sich verfassungsrechtlich geschützte

Meinungsäusserungsfreiheit gegenüber, die
auch die Freiheit zum Empfang und zur
Mitteilung von Nachrichten einschliesst.

Die Voraussetzungen einer Beschränkung
des Rechtes auf freien Empfang sind im
Radio- und Fernsehgesetz (RTVG) konkretisiert.

Nach RTVG können die Kantone das

Errichten von Aussenantennen nur verbieten,

wenn dies für den Schutz bedeutender
Orts- und Landschaftsbilder, von geschichtlichen

Stätten oder von Natur- und
Kunstdenkmälern notwendig ist. Weiter wird
vorausgesetzt, dass der Empfang von Programmen,

wie er mit durchschnittlichem
Antennenaufwand möglich wäre, gewährleistet
ist.2 Selbst wenn diese Voraussetzungen
erfüllt sind, besteht ein Anspruch auf eine

Ausnahmebewilligung, d.h. darauf, eine
Antenne anzubringen, «wenn das Interesse

am Empfang der Programme das Interesse
am Orts- und Landschaftsschutz
überwiegt.»' Im Klartext bedeutet dies, dass in
jedem einzelnen Fall, in dem eine Person

mehr Programme empfangen will, als dies

mit dem durchschnittlichen Antennenaufwand

möglich ist, eine Abwägung zwischen
den Individualinteressen dieser Person und
dem öffentlichen Interesse am Schutz der

Orts- und Landschaftsbilder vorgenommen
werden muss.

Sind die Vermieterinnen und Vermieter

nun auch an die Bestimmungen des RTVG

gebunden? Kann sich die Mieterschaft diesen

gegenüber auf die Informationsfreiheit
berufen? Die überwiegende Lehre in der
Schweiz verneint eine sogenannte Drittwirkung

von Grundrechten. Das bedeutet, dass

die Berufung auf Freiheitsrechte nur
gegenüber den Staatsorganen, nicht aber

gegenüber Privaten zulässig ist.

Damit muss die Frage aufgrund des
Mietrechts gelöst werden. Dieses schreibt vor,
dass der/die Mieterin Erneuerungen und
Änderungen an der Mietsache nur vornehmen

darf, wenn der/die Vermieterin damit
einverstanden ist.' Wer eine Parabolantenne
fest anbringt, ändert die Mietsache, so dass

die Installierung der schriftlichen Zustimmung

der Vermieterin bedarf. Sie kann
somit das Anbringen von Parabolantennen
schlicht verbieten.

Aber ist dies auch sinnvoll? Von einer

Verweigerung der Bewilligung sind nämlich

vor allem Ausländerinnen und Ausländer

betroffen, die ein legitimes Interesse daran

haben, Programme ihres Heimatlandes zu

empfangen, um sich über das dortige
Geschehen zu unterrichten und die sprachliche

Verbindung aufrecht erhalten zu können.

Auch professionelle Nutzer (Home-
working) können durch ein Verbot des

Vermieters beeinträchtigt werden. Während
diese Bewohnergruppen von einem
Antennenverbot erheblich eingeschränkt werden,
lassen sich die ästhetischen Beeinträchti¬

gungen mildern oder unter Umständen

sogar vermeiden. So können die Spiegel
beispielsweise farblich der Fassade angepasst,
hinter dem Balkongeländer oder auf dem
Dach montiert werden, so dass sie von aussen

kaum mehr wahrgenommen werden.

Möglich ist auch die Installation einer

Gemeinschaftsempfangsanlage für mehrere
Mieterinnen und Mieter. Voraussetzung für
die Wahl des richtigen Modells und für eine

korrekte, «umgebungsfreundliche» Montage

ist die Beratung und Installation durch
eine kompetente Fachperson.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die
Genossenschaft die feste Installation von
Parabolantennen grundsätzlich verbieten
kann. Da ein solches Verbot aber für gewisse

Bewohnergruppen eine einschneidende

Einschränkung ist, empfehlen wir den

Genossenschaften, die technischen Möglichkeiten

auszuschöpfen und nach einer ästhetisch

möglichst wenig beeinträchtigenden
Lösung zu suchen. Ihre Bewilligung kann
die Genossenschaft davon abhängig
machen, dass die Antenne von qualifizierten
Fachpersonen unter Berücksichtigung
ästhetischer Aspekte montiert und nach

Beendigung des Mietverhältnisses auf Kosten
des Mieters oder der Mieterin auch wieder
entfernt wird.

1 Diese Rechte sind in Art. 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention

und in Art. 16 der neuen Bundesverfassung gewährleistet.

2 Art. 53 Abs. 1 RTVG. Was durchschnittlich ist, wandelt sich mit der

Zeit, insbesondere auf dem sich technisch ständig und mit hohem

Tempo weiterentwickelnden Gebiet des Satellitenempfangs.
3 Art. 53 Abs. 2 RTVG

4 Art. 260a 0R

Wer sich umfassend zu diesem Thema

informieren möchte, dem sei die Broschüre

«Rechtspraxis des ASTRA-Satelliten-Direkt-

empfangs», erhältlich unter Fax-Nummer

041/758 29 50, empfohlen.
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